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Bewilligung eines Bruttokredites im Betrage von Fr. 1‘205'000.-- 
für die Sanierung des Lehrschwimmbeckens Schulanlage Mettlen 
                                                    L 2.2.6 
________________________________________________________ 

 
 
Ausgangslage 
 
Das Lehrschwimmbecken mit Duschanlage und Garderoben wurde vor 
über 30 Jahren gebaut und weist heute erhebliche Mängel in Sachen Aku-
stik, Wasserqualität, Bausubstanz und technischer Installationen auf. Das 
Lehrschwimmbecken kann in diesem Zustand nur noch bedingt betrieben 
werden. Es drängt sich eine Entscheidung zwischen Stillegung oder Total-
sanierung des Bades auf. 
 
 
Prüfung Badebetrieb 
 
Die RPK hat Alternativen anstelle einer Sanierung geprüft und ist zum 
Schluss gekommen, dass das Lehrschwimmbecken in seiner heutigen 
Form den Ansprüchen der Schule am besten dient. 
 
 
Prüfung des Bauvorhabens 
 
Die RPK hat das Bauobjekt besichtigt und mit der Liegenschaftsvorsteherin, 
dem Schulvorstand und dem Architekten diskutiert. 
 
 
Stellungnahme der RPK 

  
Die RPK ist der Meinung, dass bei dieser Sanierung eine Beschränkung auf 
die allernotwendigsten Arbeiten keinen Sinn macht. Insbesondere sind auch 
die technischen Räume instand zu stellen. Die Kostenschätzung des 
Architekten erachtet sie jedoch als eher zu tief. Die Kapital- und Betriebs-
kosten belasten die laufende Rechnung mit ca. Fr. 170'000.-- pro Jahr. Für 
die Zukunft ist ein Betriebs- und Benützungsreglement absolut erforderlich. 
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Antrag 
 
Die RPK beantragt dem Gemeinderat einstimmig (5:0), dem Bruttokredit im 
Betrage von Fr. 1'205'000.-- inkl. MWST für die Sanierung des Lehr-
schwimmbeckens Schulanlage Mettlen zuzustimmen. 
 

 
 
Referent vor dem Gemeinderat: Albert Steffen 
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